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stand. Auf der Grundlage des Ge
setzes über die Zivilverteidigung in 
der DDR vom 16. 9. 1970 löst die 
Z. folgende Hauptaufgaben: 1. Vor
bereitung der Bevölkerung auf die 
Erfüllung der Aufgaben der Z. 
und Gewährleistung eines optimalen 
Schutzes vor den Folgen von mi
litärischen Aggressionshandlungen, 
insbesondere vor den Wirkungen 
von Massenvernichtungsmitteln. Das 
schließt u, a. ein: Die politisch-ideo
logische Aufklärung der Bevölkerung 
über Probleme der Z. im Rahmen 
und als fester Bestandteil der ein
heitlichen politischen Bildungs- und 
Erziehungsarbeit; die Aufklärung 
und Ausbildung der Bevölkerung in 
den Betrieben, Einrichtungen und 
Wohngebieten über Möglichkeiten 
und Arten des Schutzes vor Massen
vernichtungsmitteln, über das Ver
halten sowie über Maßnahmen der 
Selbst- und gegenseitigen Hilfe bei 
militärischen Aggressionshandlungen ; 
die Durchführung von Maßnahmen 
des Atem- und Körperschutzes für 
die Bevölkerung und zu ihrer ge
schützten Unterbringung; die War
nung und Alarmierung der Bevölke
rung bei drohenden Gefahren; die 
Vorbereitung und Durchführung des 
medizinischen Schutzes, des Schutzes 
der landwirtschaftlichen Produktion, 
der Lebensmittel, des Trinkwassers 
und lebensnotwendiger Bedarfs
gegenstände zur Gewährleistung der 
Versorgung der Bevölkerung. 2. 
Durchführung von Maßnahmen, die 
dem Schutz und der Aufrechterhal
tung der Produktion dienen. 3. Vor
bereitung von Einsatzkräften und 
Spezialeinrichtungen der Z. zur Be
hebung oder Milderung der durch 
militärische Aggressionshandlungen 
hervorgerufenen Schäden, insbeson
dere zur Durchführung von Ret- 
tungs-, Bergungs- und unaufschieb
baren Instandsetzungsarbeiten ; zur 
Hilfeleistung für die betroffene Be
völkerung und zur raschen Wieder
herstellung beschädigter, für die 
Landesverteidigung und die Versor

gung der Bevölkerung wichtiger Be
triebe, Anlagen und Einrichtungen. 
Die Einsatzkräfte und Spezialein
richtungen der Z. werden in den 
Bezirken und Kreisen sowie in Be
trieben und Einrichtungen der Volks
wirtschaft auf der Grundlage der 
Freiwilligkeit aufgestellt bzw. ge
schaffen und für ihre unter kom
plizierten Bedingungen zu lösenden 
Aufgaben ausgebildet bzw. auf sie 
vorbereitet. Zu den Einsatzkräften 
gehören : Rettungs-, Bergungs- und 
Instandsetzungs-, Entgiftungs-, Be- 
kleidungsentgiftungs-, Spezialbe- 
handlungs-, Sanitäts- und medizini
sche, Brandschutz-, Versorgungs-, 
Aufklärungsformationen. Zu den 
Spezialeinrichtungen zählen: sanitäre 
Behandlungspunkte, Spezialbehand
lungspunkte für Fahrzeuge, Technik 
und Geräte, Bekleidungsentgiftungs
punkte. 4. Gewährleistung des Kata
strophenschutzes. Mit der Erfüllung 
ihrer Aufgaben trägt die Z. zugleich 
zur Erhöhung der Wirksamkeit der 
Maßnahmen zur Verhütung und Be
kämpfung von Natur- u. a. Kata
strophen sowie zur wesentlichen Er
höhung der Sicherheit in den Be
trieben der Volkswirtschaft und in 
anderen Bereichen der sozialistischen 
Gesellschaft bei, insbesondere hin
sichtlich des Brand-, Katastrophen-, 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
sowie der Produktions- und techni
schen Sicherheit. Die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufgaben und 
Maßnahmen der Z. sind entsprechend 
ihrem gesamtstaatlichen und ge
samtgesellschaftlichen Charakter eine 
Aufgabe aller Staats- und Wirt
schaftsorgane, Betriebe und Institu
tionen, die sie in enger Zusammen
arbeit mit den gesellschaftlichen 
Organisationen im Rahmen und als 
Bestandteil ihrer Verantwortungs
oder Tätigkeitsbereiche im Interesse 
der Bevölkerung und mit ihr gemein
sam lösen. Den örtlichen Volksver
tretungen und ihren Organen obliegt 
bei der Durchführung des Gesetzes 
über die Zivilverteidigung und des
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